
WICHTIGE INFORMATIONEN 
Kombi Variante Tarif Mehr Zahn 100 + Mehr Zahnvorsorge Bonus D

Ihre Leistungen für Zahnersatz im Überblick Ihre Leistungen für Zahnbehandlung und -prophylaxe im Überblick

	� 100 % für Zahnersatz  
z. B. Implantate, Kronen, Brücken

	� Inlays

	� Knochenaufbau

	� Funktionsanalyse und -therapie

	� Kunststoff- und Keramikverblendungen 
(für alle Zähne)

	� Keine Wartezeit 

	� 80 % Professionelle Zahnreinigung und Zahnprophylaxe  
(bis 200 EUR pro Kalenderjahr)

	� Hochwertige Kunststoff-Füllungen

	� Schmerzlindernde Maßnahmen (z. B. Narkose)

	� Aufbiss-Schienen

	� Wurzel- und Parodontosebehandlungen 

	� Kieferorthopädie – bis 2.000 EUR bei Behandlungsbeginn  
bis zum 21. Lebensjahr (Altersgrenze entfällt bei Unfällen)

	� Zahnaufhellung (z. B. Bleaching) bis 200 EUR alle zwei 
Kalenderjahre

	� Keine Wartezeit 

Es handelt sich um eine kompakte Darstellung ohne Anspruch auf Vollständigkeit.  
Die Einzelheiten des Versicherungsschutzes ergeben sich aus den Versicherungsbedingungen und dem Versicherungsvertrag.

	 Muss ich vor der Behandlung einen Heil- und Kostenplan einreichen? 
	� Nein. Wir empfehlen Ihnen im Fall von Behandlungskosten über 1.000 EUR jedoch, vor Behandlungsbeginn einen Heil- und Kostenplan 

einzureichen. Gerne klären wir dann für Sie, mit welchen Leistungen Sie rechnen können.

	 Wie berechnet sich die Höhe der Erstattung?  
	 Sie erhalten 100 % der Kosten für Zahnersatz inkl. der Vorleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung oder eines anderen Kostenträgers.

	 Sind die Leistungen in den ersten Kalenderjahren begrenzt? 
	 In den ersten zwei Kalenderjahren sind die Leistungen für die Zahnbehandlung wie folgt begrenzt: 
	 	 Im ersten Kalenderjahr maximal	 150 EUR 
	 	 In den ersten beiden Kalenderjahren zusammen maximal 	 300 EUR

	 Zusätzlich gilt für die kieferorthopädische Behandlung eine eigene Begrenzung innerhalb der ersten zwei Kalenderjahre:  
	 	 Im ersten Kalenderjahr maximal 	 150 EUR 
	 	 In den ersten beiden Kalenderjahren zusammen maximal 	 300 EUR

	 In den ersten vier Kalenderjahren sind die Leistungen für Zahnersatz wie folgt begrenzt: 
	 	 Im ersten Kalenderjahr maximal 	 1.500 EUR  
	 	 In den ersten beiden Kalenderjahren zusammen maximal 	 3.000 EUR  
	 	 In den ersten drei Kalenderjahren zusammen maximal 	 4.500 EUR 
	 	 In den ersten vier Kalenderjahren zusammen maximal 	 6.000 EUR 
	 	 Ab dem fünften Kalenderjahr ist die Leistung unbegrenzt

	� Ausnahme: Die Leistungen für die professionelle Zahnreinigung, Zahnprophylaxe und Zahnaufhellung fallen nicht unter die oben 
aufgeführten Begrenzungen.

	 Bestand für Sie in den letzten sechs Monaten vor Vertragsabschluss eine Zahnersatzversicherung?  
	 Dann sind Ihre Leistungen ab dem dritten Kalenderjahr unbegrenzt.

Ihre Fragen — unsere Antworten:

Barmenia Krankenversicherung AG
42119 Wuppertal I Barmenia-Allee 1
www.barmenia.deW
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